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2.7 	��IStGH: Vom juristischen Hoffnungsträger  
zur politischen Zielscheibe 

A ls der IStGH vor mehr als 20 Jahren gegründet wurde, verbanden sich viele Hoff-

nungen mit ihm: Mit dem neuen Gericht werde endlich eine international an

erkannte, effektive Strafverfolgung für die schlimmsten aller Verbrechen etabliert. Wo 

politische Prozesse versagen und andere (internationale) Gerichte nichts ausrichten 

können, bauen sich oft (über)hohe Erwartungen an den IStGH auf. Gleichzeitig gerät 

er dadurch immer öfter ins Kreuzfeuer. Die internationale Allianz für den Gerichtshof 

bröckelt. Vor allem afrikanische Staaten – einst besonders starke Verfechter des Ge-

richts – werden hörbar kritischer und distanzieren sich. Auch die grundlegend ableh-

nende Haltung aller US-Administrationen hat sich mit dem Vorgehen gegen den Ge-

richtshof unter Präsident Trump nochmals verstärkt. Gegen Mitarbeitende des Gerichts 

wurden Einreiseverbote verhängt und ihre Vermögenswerte eingefroren.

Der IStGH: Ein kurzer Überblick 

Seit 2002 wacht der IStGH über die Ahndung der schlimmsten durch Menschen began-

genen Verbrechen. Nach Art. 5 seines Gründungsstatuts (Römisches Statut (RS)) sind 

dies Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen und (mit 

Einschränkungen) das Verbrechen der Aggression. Vorausgesetzt ist, dass diese Ver-

brechen nach Inkrafttreten des RS begangen wurden und jeweils erst nach Beitritt des 

Staates, an den die Jurisdiktion anknüpft. Eine Ausnahme ist die Zuständigkeit auf-

grund von ad hoc-Erklärungen nach Art. 12 RS von Nichtmitgliedstaaten, die auch für 

rückwirkende Sachverhalte abgegeben werden können. Die Gerichtsbarkeit des IStGH 

kann durch den Ort der begangenen Tat („Territorialitätsprinzip“) oder durch die 

Staatsangehörigkeit der vermeintlichen Täter („Personalitätsprinzip“) begründet werden. 

Aktuell untersucht der IStGH zwölf solcher „Situationen“, fünf Untersuchungen sind 

bereits abgeschlossen worden. Ein zunehmend relevantes Feld für den IStGH ist kon-

fliktspezifische sexualisierte Gewalt, die einen breiten Verbrechenskatalog beinhaltet 

und seit 1999 mit dem RS des IStGH definiert worden ist → 15.

https://doi.org/10.14361/9783839423851-012 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access - 

https://doi.org/10.14361/9783839423851-012
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


81

2

friedensgutachten / 2025  

Kritisiert wird der in Den Haag ansässige IStGH aus dem Globalen Süden, weil ein  

großer Teil der untersuchten Situationen sich auf dem afrikanischen Kontinent befindet. 

Diese Kritik verkennt, dass dies oft im Auftrag der betreffenden Staaten geschehen ist. 

Besorgniserregend für die Akzeptanz des IStGH ist die hohe Zahl Beschuldigter, die trotz 

internationaler Haftbefehle flüchtig sind. Insgesamt wurden in 32 Fällen 68 Personen  

angeklagt oder per Haftbefehl gesucht. 31 Beschuldigte sind weiterhin flüchtig. Zuletzt 

hatte Italien den Libyer Osama Almasri Najeem trotz seiner Verpflichtung als Mitglied-

staat des RS nicht ausgeliefert.

IStGH und Ukraine

Die Ukraine ist seit Januar 2025 Mitgliedsstaat des RS. Sie hatte allerdings bereits 2014 

und 2015 in zwei Erklärungen die Gerichtsbarkeit des IStGH für alle Verbrechen auf 

ukrainischem Gebiet seit November 2013 ad hoc anerkannt. Chefankläger Karim Khan 

eröffnete am 2. März 2022 eine Untersuchung der Situation in der Ukraine. Es folgten 

mehrere Haftbefehle gegen russische Individuen, so im März 2023 gegen Wladimir Putin 

und gegen Maria Alekseyevna Lvova-Belova, russische Kommissarin für Kinderrechte. 

Beide stehen im Verdacht, Kriegsverbrechen begangen zu haben, indem sie die Über-

führung von Kindern aus den besetzten ukrainischen Gebieten nach Russland angeordnet 

haben.

Die Durchsetzung dieser Haftbefehle ist schwierig, da Russland nicht zur Kooperation 

bereit ist. Gegen viele der gesuchten Individuen wurden internationale Sanktionen ver-

hängt, inklusive weitreichender Reiseverbote. Insofern dürften diese Personen zukünftig 

nur in Länder reisen, die vorher die Nichtauslieferung zugesichert haben. 

Konfliktspezifische sexualisierte Gewalt umfasst neben 

Vergewaltigung auch sexuelle Sklaverei, Zwangsprostitu-

tion, erzwungene Schwangerschaften und Zwangssterili

sation. Der Chefankläger des IStGH, Karim Khan, hat im 

Januar 2024 eine neue Initiative angekündigt, Kriterien 

für die geschlechtsspezifische Verfolgung auszuarbeiten, 

um diese unter Anklage stellen zu können. Ein Beispiel 

für ein solches Verbrechen gegen die Menschlichkeit ist 

die Politik der Taliban in Afghanistan gegenüber Frauen 

und Mädchen, die ihnen grundlegende Menschenrechte, 

etwa auf Gesundheitsversorgung, Berufsausübung oder 

Bildung, verwehrt. Der Anklagebehörde des Interna- 

tionalen Strafgerichtshofs geht es dabei nicht nur um  

strafrechtliche Verfolgung, sondern auch um die Präven- 

tion und den Schutz der Opfer.

Sexualisierte Kriegsgewalt betrifft überwiegend Frauen 

und Mädchen, aber auch LGBTIQ-Personen sowie Jungen 

und Männer, die vor allem in Kriegsgefangenschaft Opfer  

solcher Gewalt werden. Auch dies ist nach den Genfer  

Konventionen verboten. Diese Formen der Gewalt werden  

oftmals systematisch von Kriegsparteien angewandt, um  

den Gegner zu demoralisieren oder ihm seine Schwäche 

zu zeigen, so etwa in der Ukraine als Teil der russischen  

Kriegsstrategie oder im Sudan sowie in der Demokratischen  

Republik Kongo.

15	 Sexualisierte Kriegsgewalt

https://doi.org/10.14361/9783839423851-012 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access - 

https://doi.org/10.14361/9783839423851-012
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


2
82

2025  / Völkerrechtliche Mindeststandards als Gebot von Friedenspolitik / nachhaltiger frieden

IStGH und der Palästina-Israel-Konflikt 

Palästina trat Anfang 2015 dem RS bei. Die ehemalige Chefanklägerin begann sodann 

eine vorläufige Untersuchung der Situation in Palästina. Diese kam 2019 zu dem Ergebnis,  

es bestehe Grund zur Annahme, dass sowohl die Hamas als auch Israel Kriegsverbre-

chen in Gaza und im Westjordanland begangen hätten. Die Vorverfahrenskammer des 

IStGH erklärte sich im Februar 2021 für zuständig und erklärte, dass Palästina für die 

Zwecke des IStGH-Statuts als Staat anzusehen sei. Die Untersuchung der „Situation im 

Staat Palästina“ begann. Sie wurde nach dem 7. Oktober 2023 fortgeführt. 

Im Mai 2024 beantragte der Chefankläger Haftbefehle gegen drei Hamas Funktionäre, 

Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri (Deif) sowie Yahya Sinwar und Ismail Haniyeh 

(beide mittlerweile verstorben), sowie gegen Israels Premierminister Benjamin Neta-

nyahu und den ehemaligen Verteidigungsminister Yoav Gallant. Die verbleibenden drei 

Haftbefehle wurden im November 2024 von der Vorverfahrenskammer des IStGH aus-

gestellt. Netanyahu und Gallant werden Verbrechen gegen die Menschlichkeit und 

Kriegsverbrechen vorgeworfen, unter anderem das Aushungern der Zivilbevölkerung 

als Mittel der Kriegführung, die Verfolgung und das Angreifen der Zivilbevölkerung  

als Verstoß gegen das Unterscheidungsgebot. Deif sieht sich ebenfalls dem Vorwurf von  

Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen ausgesetzt, unter anderem 

grausame Behandlung, Folter, Geiselnahme, Vergewaltigung und andere Formen sexu-

eller Gewalt.

In der Zwischenzeit haben etwa 60 NGOs, Privatpersonen und Staaten Stellungnah-

men zum Verfahren (amicus curiae) an die Vorverfahrenskammer geschickt. Während 

die Mehrheit die Ausübung der Gerichtsbarkeit durch den IStGH begrüßte, argumen-

tieren einige Staaten – wie die USA und Deutschland –, dass der IStGH nicht zuständig 

sei oder dass die Verfahren gegen Netanyahu und Gallant unzulässig seien. Die Argu-

mente dafür sind mannigfaltig: Palästina sei kein Staat, es hätte nach dem 7. Oktober 

eine neue „Situation“ untersucht werden müssen oder die Oslo-Abkommen würden 

Aktivitäten des IStGH ausschließen. Diese Einwände überzeugten die Vorverfahrens-

kammer nicht. 

Die deutsche Position wird dabei auch kritisch gesehen. Deutschland hatte unter nicht 

völlig unähnlichen Umständen die Ausstellung des Haftbefehls gegen Putin im Jahr 

2022 ausdrücklich goutiert, stellte sich dann aber auf den Standpunkt, das Verfahren 

gegen Netanyahu und Gallant sei falsch. Problematisch sind zudem Positionen, die un-

ter Bezug auf einen überdehnten Begriff deutscher Staatsräson und der damit verbun-

denen historischen Verantwortung gegenüber Israel völkerrechtliche Verpflichtungen 

negieren oder relativieren, wenn es um die Frage der Vollstreckung von Haftbefehlen 

des IStGH geht 1.
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schlussfolgerungen
 

Fundamentalnormen des Völkerrechts sowie Prinzipien der humanitären Hilfe sind unter  

starkem Druck, was zu Spannungsverhältnissen und Zielkonflikten führt. Dies betrifft  

einmal die internationale Gerichtsbarkeit. So ist die Bundesregierung zunehmend sowohl 

Intervenierende als auch Angeklagte auf Ebene des IGH. Für die fortbestehende Gültig

keit des internationalen Rechts ist es wichtig, dass sich die Bundesregierung an die richter

lichen Entscheidungen hält, um einer weiteren Erosion von Kernnormen entgegenzu-

treten. Gleiches gilt für Maßnahmen des IStGH. Die Bundesregierung ist verpflichtet, auf 

eigenem Territorium internationale Haftbefehle durchzusetzen, auch wenn es sich bei 

den Gesuchten um Regierungschefs befreundeter Staaten handelt.

Zweitens sollte sich Deutschland an einer Instrumentalisierung und Politisierung humani

tärer Hilfe nicht beteiligen. Um glaubwürdig von sämtlichen Konfliktparteien die Beach-

tung humanitärer Prinzipien einfordern zu können, muss die Bundesregierung unabhängig 

von der eigenen politischen Nähe oder Ferne zu einer der Streitparteien in diesem Feld 

die Neutralität beachten. Zugleich gilt es einzubeziehen, dass manche Akteure Neutralität 

für weniger relevant als Solidarität halten. Hier geht es darum, im Dialog die eigene Position 

klar zu begründen und zugleich die legitimen Einschätzungen der Gegenseite anzuerkennen. 

Drittens kann ein Spannungsverhältnis entstehen zwischen Hilfe in Not und ungewollter  

Unterstützung für ein Regime, das keinen Rückhalt in der Bevölkerung hat und eine re-

pressive Politik verfolgt. Wir befürworten im Sinne der humanitären Prinzipien eine huma

nitäre Hilfe, die den Bedürftigen zukommt. Ein Rechtfertigungsbedarf entsteht in Fällen 

wie Afghanistan, wo Frauen und Kinder angesichts eines patriarchal geprägten Unrechts-

regimes schwer erreichbar sind. Sollte im Einzelfall nicht transparent belegbar sein, dass 

humanitäre Hilfe wirklich den verwundbaren Menschen nutzt, ist ein offener Dialog mit 

den vor Ort tätigen Hilfsorganisationen nötig, um aus den möglichen kontraproduktiven 

Folgen humanitärer Hilfe Schlüsse für die eigene Politik zu ziehen. Zugleich muss humani

täre Hilfe fokussiert bleiben. Sie sollte nicht die Funktionen von Entwicklungszusammen-

arbeit übernehmen und zur dauerhaften Alimentierung von Regimen beitragen. Nur so 

können die Leistungsfähigkeit und gesellschaftliche Akzeptanz humanitärer Hilfe erhalten 

werden.

Vor dem Hintergrund, dass der kollektive Konfliktaustrag von zivilisatorischen Standards 

weit entfernt ist und das geopolitische Denken weltweit zurückkehrt, ist Deutschland ge-

fordert, Kernbestandteile einer multilateralen Friedensordnung zu bewahren und zu ver-

teidigen. Das friedenspolitische Gebot angesichts einer sich rasant wandelnden Weltord-

nung lautet, die völkerrechtlichen Mindeststandards selbst einzuhalten und international 

einzufordern. Dies gilt umso mehr, als das Aufkommen von in Teilen rechtsextremistischen 

Parteien auch vor Deutschland nicht Halt macht und das Land vor einer internen Infrage-

stellung internationaler Normen nicht gefeit ist. 
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